
Die Bedeutung der Weiterbildungsord-
nung (WBO) für die medizinischen Ge-
biete kann nicht genug hervorgehoben
werden. Die in der WBO enthaltene Ge-
bietsdefinition ist die Basis für die An-
forderungen an die Weiterbildung und
für die Arbeitsmöglichkeiten der Ge-
bietsärzte. Was dort nicht steht, wird
in der Weiterbildung nicht vermittelt,
ist nicht Gegenstand der Berufsaus-
übung und gilt nicht als typische Leis-
tung des Gebietsarztes. Der Bundes-
ärztekammer mit ihrer Ständigen Kom-
mission oblag die schwierige Aufgabe,
die Grenzen und Interessen der Gebie-
te gegeneinander abzugrenzen. Gera-
de unser Fachgebiet bietet vielfältige
Berührungspunkte mit Nachbargebie-
ten (z.B. Radiologie, Onkologie, Psy-
chiatrie, Labormedizin, Endokrinolo-
gie, Urologie und Chirurgie), deren
Interessen ebenso zu berücksichtigen
waren wie die unseren – allerdings

möglichst nicht auf Kosten der unse-
ren. Hier ergab sich erheblicher Dis-
kussionsbedarf.

Bereits in den zurückliegenden Jah-
ren war die (Muster-)Weiterbildungs-
ordnung regelmäßiger Beratungsge-
genstand der Deutschen Ärztetage.
Vorstand und Weiterbildungsgremien
der Bundesärztekammer wurden be-
auftragt, für den Ärztetag 2003 eine
grundlegende Novelle der derzeit gül-
tigen Weiterbildungsordnung vor al-
lem im Hinblick auf Deregulierung
und Vereinfachung zu erarbeiten. Die
Berücksichtigung der Expertise der
wissenschaftlichen Gesellschaften
und Berufsverbände der jeweiligen
Gebiete wurde seitens der Delegier-
ten ausdrücklich gefordert.

Schon 1996, intensiviert ab Mitte
2000 nahm die gemeinsame Weiter-

bildungskommission von DGGG, BVF
und BuArGe-Chefärzte ihre Tätigkeit
auf und erarbeitete in zahlreichen
Sitzungen konsentierte Stellungnah-
men, welche die Grundlage für die Be-
ratungen der Weiterbildungsgremien
der Bundes- und der Landesärzte-
kammern darstellten.

Mitglieder der Weiterbildungskom-
mission waren neben den Vertretern
der DGGG, des BVF und der BuArGe-
Chefärzte Vertreter der so genannten
drei „Säulen“ unseres Gebietes (Ope-
rative/Onkologie, Geburtshilfe, Gyn/
Endo-Repro), der jungen Generation
(„Junges Forum“), der Psychosomatik
und des European Board of Obstetri-
cians and Gynaecologists (EBCOG). 

Gefährdung unseres Gebiets
konnte abgewendet werden

Unser vorrangiges Ziel, für unser Ge-
biet weiterhin ein breites Tätigkeits-
spektrum und notwendige Speziali-
sierungsbereiche zu sichern, schien
zwischenzeitlich hochgradig gefähr-
det, weil seitens der Weiterbildungs-
gremien der Bundesärztekammer es-
senzielle Bestandteile unseres Faches
nicht anerkannt wurden. So sollte
beispielsweise die Schwerpunkt-Qua-
lifikation in gynäkologischer Onkolo-
gie ersatzlos entfallen, was eklatan-
te Folgen für die ambulante und kli-
nische onkologische Versorgung der
Patientinnen wie auch für die For-
schung und die Weiterbildung in die-
sem Bereich gehabt hätte. Zudem
sollten Frauenärzte zukünftig von der
Erbringung mammographischer oder
spezieller laboratoriumsmedizinischer
Leistungen ausgeschlossen werden.

Gegen dieses Szenario konnten wir
uns letztlich durch einheitliches und
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106. DEUTSCHER ÄRZTETAG

Novellierung der 
(Muster-)Weiterbildungsordnung
Burkhard Scheele, Dietrich Berg

Der 106. Deutsche Ärztetag hat Mitte Mai 2003 eine grund-
legende Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung
beschlossen. Die gemeinsame Weiterbildungskommission der
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V.,
des Berufsverbandes der Frauenärzte e.V. und der Arbeits-
gemeinschaft leitender Ärztinnen und Ärzte in der Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe e.V. sowie die frauenärztlichen
Delegierten des Deutschen Ärztetages konnten erfolgreich die
Interessen unseres Gebietes durchsetzen.

Die neue Struktur der Weiterbildung

Abb. 1: Die bisher mehrgliedrige Struktur der Qualifizierungsmöglichkeiten wird künftig in
eine dreigliedrige Struktur überführt.

Derzeit:
■ Gebiet
■ Schwerpunkt
■ Fakultative Weiterbildung
■ Fachkunde
■ Zusatzbezeichnung
■ currikuläre (Kurs-)Fortbildung

Zukünftig:
■ Gebiet
■ Schwerpunkt

■ Zusatzweiterbildung }



entschlossenes Auftreten gegenüber
den Entscheidungsträgern der Bun-
des- und der Landesärztekammern er-
folgreich behaupten.

Welche Weiterbildungs-
optionen gibt es künftig?

Die bisherige mehrgliedrige Struktur
der Qualifizierungsmöglichkeiten
wird zukünftig für alle Gebiete in
eine dreigliedrige Struktur überführt
(s. Abb. 1). Die unser Fachgebiet be-
treffenden Beschlüsse des Deutschen
Ärztetages im Einzelnen:
■ Gebietsweiterbildung
Die neu formulierte Gebietsdefinition
verlässt bewusst die bisherige Or-
ganbezogenheit („Behandlung von
Erkrankungen der weiblichen Geni-
talorgane und der Brust“) zugunsten
einer ganzheitlichen Betrachtungs-
weise („Behandlung von geschlechts-
spezifischen Gesundheitsstörungen
der Frau“). Eine 80stündige Kurswei-
terbildung „Psychosomatik“ wird ver-
pflichtender Bestandteil der Gebiets-
weiterbildung.
■ Schwerpunkte
Die bisherigen Fakultativen Weiter-
bildungen entfallen; zukünftig gibt
es drei Schwerpunkte:
– Gynäkologische Endokrinologie

und Reproduktionsmedizin,
– Spezielle Geburtshilfe und 

Perinatalmedizin sowie
– Gynäkologische Onkologie.
■ Zusatzweiterbildungen
Da die bisherigen Fachkunden zukünf-
tig entfallen, werden diese entweder
in neue Zusatzweiterbildungen über-
führt (z.B. Mammographie, Exfoliativ-
zytologie und spezielle gebietsbezo-
gene Laboratoriumsuntersuchungen),
oder ihre Inhalte werden Bestandteil
der Gebietsweiterbildung (Sonogra-
phie und Dopplersonographie).

Die Zusatzweiterbildung „Röntgen-
diagnostik – fachgebunden“, deren
Bestandteil die Mammographie sein
wird, kann komplett bei einem weiter-
bildungsbefugten Teil-Radiologen ab-
solviert werden, sodass das Nadelöhr
Radiologie umgangen werden kann.
Auch die Proktologie steht Frauenärz-

ten zukünftig als Weiterbildungsmög-
lichkeit offen. Abbildung 2 zeigt die
neuen Weiterbildungsoptionen unse-
res Gebietes in der Gesamtschau. Der
Deutsche Ärztetag hat die Landes-
ärztekammern appellativ aufgefor-
dert, für eine zügige Umsetzung die-
ser Muster-Weiterbildungsordnung in
ihrem jeweiligen Kammerbereich zu
sorgen.

Abschließend möchten wir allen Mit-
gliedern der gemeinsamen Weiterbil-

dungskommission, den gynäkologi-
schen Delegierten des Deutschen
Ärztetages sowie den gynäkologi-
schen KV-Spitzenvertretern für Ihren
unermüdlichen Einsatz und ihre je-
weiligen zielgerichteten Initiativen
danken, die gesamthaft zu diesem
hocherfreulichen Ergebnis beigetra-
gen haben. Nicht vergessen wollen
wir unsere Ansprechpartner bei der
Bundesärztekammer, die am Ende ei-
nes langen Diskussionsprozesses un-
sere Anliegen vertreten haben.
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Abb. 2: Übersicht der neuen Weiterbildungsoptionen im Gebiet Frauenheilkunde und
Geburtshilfe.

Dr. med. Burkhard Scheele
Hauptgeschäftsführer
Berufsverband der Frauenärzte e.V.
Pettenkoferstr. 35
D-80336 München

Prof. Dr. med. Dietrich Berg
Schwaigerstr. 33
D-92224 Amberg

Autoren

für die gemeinsame Weiterbildungskommission

Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe

Gynäkologische 
Endokrinologie und 

Reproduktionsmedizin

Spezielle 
Geburtshilfe und 
Perinatalmedizin

Gynäkologische 
Onkologie

Röntgendiagnostik
– fachgebunden

Gynäkologische 
Exfoliativ-Zytologie

Proktologie

Physikalische 
Therapie und 
Balneologie

Spezial-Labor

Palliativmedizin

Manuelle 
Medizin

Umweltmedizin

Psychotherapie
– fachgebunden

Allergologie

Naturheil-
verfahren

Hämostaseo-
logie

Sportmedizin

Homöopathie

Notfallmedizin

Tropen- und 
Reisemedizin

Medikamentöse 
Tumortherapie

Geriatrie Phebologie Sozialmedizin

MRT – 
fachgebunden

Spezielle 
Schmerztherapie

■ Gebiet   ■ Schwerpunkt   ■■ Zusatzweiterbildung


